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HANSESTADT ANKLAM
Der Bürgermeister

Das Tor zur Sonneninsel Usedom ' Stadt des Flugpion/ers Otto Lilienthal

^

Hansestadt Anklam • Markt 3 • 17389 Anklam

per E-Mail
an die Nachbargemeinden

Dienststelle: Fachbereich 1

Auskunft erteilt: Frau Radicke

Telefon: 03971 835216

E-Mail: v.radicke@anklam.de

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Aktenzeichen Anklam, den 21.12.2023

3. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam in Verbindung mit dem
Bebauungsplan 3-2022 „Solarpark Stretense"
hier: Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtvertretung der Hansestadt Anklam hat in öffentlicher Sitzung am 15.12.2022 die Aufstel-
lung der 3. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam in Verbindung mit dem
Bebauungsplan 3-2022 „Solarpark Stretense" beschlossen.

Die Planungsabsichten sind den in der Anlage beigefügten Unterlagen zum Vorentwurf der 3.
Ergänzung des Flächennutzungsplanes zu entnehmen. Diese können über den in der E-Mail ver-
wandten Link abgerufen werden.

Der Vorentwurf zur 3. Ergänzung des Flächennutzungsplanes mit seiner Begründung wird in der
Zeit vom 21.12.2023 bis einschließlich zum 22.01.2024 auf der Homepage der Hansestadt
Anklam veröffentlicht und kann dort unter

https://www.anklam.de -^ „Rathaus" ->• „Ortsrecht und Satzungen" -^ „Bauleitplanungen im
Beteiligungsverfahren"

eingesehen werden.

Als zusätzliches Informationsangebot können die genannten Unterlagen in der Stadtverwaltung der
hlansestadtAnklam, Burgstraße 15, Fachbereich 1 während der üblichen Öffnungszeiten eingese-
hen werden.

Sofern Ihre Belange berührt werden, bitten wir Sie um Ihre Stellungnahme bis spätestens zum
22.01.2024. Sollte innerhalb der genannten Frist keine Stellungnahme eingegangen sein, gehen wir
davon aus, dass die von Ihnen wahrzunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt werden.
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Es wird darauf verwiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der weiteren
Bearbeitung des Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben können.

Mit freundlichen GrüQen

S<^en
i.A. Susan Bienert
Fachbereichsleiterin
Bau, Stadtentwicklung, Immobilienmanagement

Anlagen:

Vorentwurf zur 3. Ergänzung des Flächennutzungsplanes sowie Vorentwurf der Begründung
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Auftragnehmer: Ingenieurbüro D. Neuhaus & Partner GmbH
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17389 Anklam

Bearbeiter: Fanny Utes
(B.Sc.)

Dipl.-Ing. Kathleen Ohnesorge
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TEIL 1 - VORENTWURF BEGRÜNDUNG ZUR 3. ERGÄNZUNG DES WIRKSA-
MENTEILFLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER HANSESTADT ANKLAM

1 Rechtsgrundlagen

Die Unterlagen des Vorentwurfes der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes
der Hansestadt Anklam werden auf der Grundlage der folgenden Vorschriften erarbeitet:

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr.221);

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 4. Januar 2023 (BGBI. 2023 l Nr.6);

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Plan-
zeichenverordnung 1990 – PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802);

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. M-V S. 467);

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern –
Landesplanungsgesetz (LPlG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998
(GVOBl. M-V S. 503, 613), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020
(GVOBl. M-V S. 166, 181);

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.
Juli 2022 (BGBl. I S. 1362, 1436);

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228);

- Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz – LwaldG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790, 794).

- Wasserhaushaltsgesetz (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237),

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeswassergesetz – LWaG M-V) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 8. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 866).
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2 Anlass der Planung

2.1 Ziel und Zweck der Planung

Die Bauleitpläne dienen dazu, eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl
der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. Sie tragen
dazu bei, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern.

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu schützen und zu entwickeln. Die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild sind baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Die
städtebauliche Entwicklung soll vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Der Flächennutzungsplan (FNP) ist ein vorbereitender Bauleitplan nach § 1 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB).

Im Flächennutzungsplan als dem vorbereitenden Teil der Bauleitplanung trifft die Stadt erste
grundlegende Aussagen über ihre Vorstellungen und planerischen Absichten für die Nutzung
des gesamten Stadtgebiets. Die Aussagen der Stadt beziehen sich auf die bebauten und be-
baubaren Flächen, aber ebenso auf die weiterhin von einer baulichen Nutzung frei zu haltenden
Flächen. Damit dient der Flächennutzungsplan in seiner flächenhaften Ausweisung der Vorbe-
reitung einer künftigen baulichen oder sonstigen Nutzung.

Die Darstellungen im Flächennutzungsplan sind verbindlich für die aufstellende Stadt, andere
Behörden und öffentliche Planungsträger.

Bei den für die Bebauung vorgesehenen Flächen stellt der Flächennutzungsplan entsprechend
§ 1 Abs. 1 BauGB überwiegend die allgemeine Art der baulichen Nutzung dar. Darüber hinaus-
gehende Differenzierungen erfolgen lediglich für die geplanten Sondergebiete. Den Sonderge-
bieten werden zudem Zweckbestimmungen zugewiesen.

Weitere Differenzierungen sind im Bedarfsfall über die verbindliche Bauleitplanung zu regeln.

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem jeweiligen Flächennutzungsplan zu
entwickeln. Als Ortssatzung sind die Bebauungspläne dann rechtsverbindlich. Der Flächennut-
zungsplan wird nach der Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde mit der Be-
kanntmachung wirksam.

Eine landesplanerische Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Vor-
pommern vom zur Satzung des Bebauungsplanes 3-2022 „Solarpark Stretense“ der Hansestadt
Anklam vom 16.03.2023 liegt vor. Gemäß der Stellungnahme steht die Errichtung der Freiflä-
chenphotovoltaikanlage den Zielen der Raumordnung entgegen.

Weiter wird ausgeführt, dass es der Gemeinde grundsätzlich frei steht, für die beabsichtigte
Aufstellung eins Bauleitplans, welcher nicht mit dem Erfordernis der Anpassung an die Ziele der
Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB entspricht, eine Zielabweichung bei der obersten Lan-
desplanungsbehörde zu beantragen. Dieses bedürfte in jedem Fall eine Einzelfallentscheidung
durch die oberste Landesplanungsbehörde. Rechtsgrundlage ist § 5 Abs. 6 Landesplanungsge-
setz (Abweichung von den Zielen der Raumordnung).
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2.2 Änderung des Teilflächennutzungsplanes

Die Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam wird auf-
grund der Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 3-2022 „Solarpark Stretense“ der
Hansestadt Anklam erforderlich. Durch die im Bebauungsplan Nr. 3-2022 ausgewiesenen bauli-
chen Maßnahmen befinden sich die städtebaulichen Zielsetzungen der Hansestadt Anklam
nicht mehr mit den im wirksamen Teilflächennutzungsplan ausgewiesenen Darstellungen in
Übereinstimmung.

Die Hansestadt Anklam verfügt über einen wirksamen Teilflächennutzungsplan.

Die Stadtvertretung der Hansestadt Anklam hat in der öffentlichen Sitzung am 15.12.2022 be-
schlossen, die 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam
durchzuführen.

Der räumliche Geltungsbereich der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes
befindet sich außerhalb des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam. In
der in der Aufstellung befindenden 6. Änderung und 1. Ergänzung des Flächennutzungsplanes
der Hansestadt Anklam wurde der räumliche Geltungsbereich der 3. Ergänzung des Teilflä-
chennutzungsplanes als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.

Als geplante Nutzungsart ist die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes mit der Zweck-
bestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ gemäß § 11 BauNVO vorgesehen.

Bebauungspläne sind aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde bzw. der Stadt
zu entwickeln.

Die Darstellungen im wirksamen Teilflächennutzungsplan der Hansestadt Anklam stehen nicht
im Einklang mit den gemeindlichen Zielsetzungen, die im räumlichen Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 3-2022 ausgewiesen sind.

In Verbindung mit der Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 3-2022 ist es deshalb
erforderlich, die 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes vorzunehmen. Die im
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3-2022 festgesetzte Art der baulichen
Nutzung als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO ist auch für den Ergänzungsbereich
im wirksamen Teilflächennutzungsplan der Hansestadt Anklam auszuweisen.

Da die vorhandene und die geplante Nutzungsart im wirksamen Teilflächennutzungsplan nicht
übereinstimmen und mit der Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 3-2022 eine
geänderte gemeindliche Entwicklung beabsichtigt ist, wird eine Ergänzung des wirksamen Teil-
flächennutzungsplanes erforderlich.

Der Teilflächennutzungsplan wird in einem separaten Bauleitplanverfahren parallel zur Aufstel-
lung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 3-2022 „Solarpark Stretense“ der Hansestadt An-
klam geändert.

Die Hansestadt Anklam möchte unter Berücksichtigung der Anforderungen an Naturschutz und
Landschaftspflege das folgende Planungsziel erreichen:

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und Betreibung einer
Photovoltaik-Freiflächenanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen und Infrastruk-
turen.
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Mit der Erarbeitung der Planungsunterlagen für die Satzung des Bebauungsplanes Nr.3-2022
„Solarpark Stretense“ der Hansestadt Anklam und der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflä-
chennutzungsplanes der Hansestadt Anklam möchte die Hansestadt Anklam das Anliegen des
Vorhabenträgers unterstützen.

Im Rahmen des durchzuführenden Bauleitplanverfahrens der 3. Ergänzung des wirksamen Teil-
flächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam erfolgt eine Anpassung der Art der baulichen
Nutzung im ausgewiesenen Ergänzungsbereich. Die gemeindlichen Zielsetzungen werden in
Übereinstimmung mit der vorgesehenen städtebaulichen Entwicklung gebracht.

Die 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam bedarf
einer Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

Bei der Aufstellung des vorbereitenden Bauleitplanes werden insbesondere die Belange des
Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
berücksichtigt. Die Belange, die sich aus naturschutzrechtlicher Sicht mit der Art der Ergänzung
der Flächennutzung ergeben, werden in der Scopingunterlage (Teil 2 der Begründung) unter-
sucht und dargestellt.

2.3 Angaben zum Planverfahren

Die Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplans der Hansestadt Anklam erfolgt im Re-
gelverfahren. Folglich ist eine Umweltprüfung durchzuführen.

Im Regelverfahren wird eine zweimalige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden vorgenommen.

Ziel der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ist die vollständige Ermittlung der von der Pla-
nung berührten Belange und der Informationen der Öffentlichkeit.

Von der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam ist
gemäß Aufstellungsbeschluss der Hansestadt Anklam ein Ergänzungsbereich betroffen.

In Abstimmung mit Hansestadt Anklam, Bauamt, wurde unter Zugrundelegung des Vorentwurfs
des Bebauungsplanes Nr. 3-2022 eine Scopingunterlage für die 3. Ergänzung des wirksamen
Teilflächennutzungsplanes erarbeitet.

2.4 Übergeordnete Planungen

2.4.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) ist eine quer-
schnittsorientierte und fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung, die für eine nachhalti-
ge und zukunftsfähige Entwicklung des Landes einsteht. Das Programm ist seit Juni 2016 mit
seinen bindenden Leitlinien der Landesentwicklung und den Programmsätzen gültig.

Der Ort Stretense und deren Umgebung ist im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern als Vorbehaltsgebiet für Tourismus und als Vorbehaltgebiet für Landwirtschaft aus-
gewiesen.

2.4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern
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Bei Festlegungen zu gleichen Nutzungsansprüchen werden im Landesraumentwicklungspro-
gramm von Mecklenburg-Vorpommern die landesweit bedeutsamen Erfordernisse festgelegt,
die in den regionalen Programmen konkretisiert und ausgeformt werden.

Das aufgestellte Regionale Raumentwicklungsprogramm für die Planungsregion Vorpommern
ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des LPIG auf einen Zeithorizont von circa 10 Jahren ausgerichtet.
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern ist seit August 2010 gültig.

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern weist die Flächen um den Ort Stre-
tense als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aus.

2.5 Fachbeiträge

· Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Für die Abprüfung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wird ein arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Relevant für diese Prüfung sind Tierarten des Anhang IV
der FFH-Richtlinie.

Als relevante Artkulisse werden untersucht: Amphibien, Fledermäuse, Weichtiere, Säuger
(Fischotter, Biber), Rundmäuler, Fische und Vögel.

2.6 Planungsunterlagen

Die Darstellung der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes erfolgt auf der
Grundlage des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam. Die Ergänzung
der Art der baulichen Nutzungen wird westlich der Ortslage Stretense vorgenommen.

3 Lage des Gebietes, Geltungsbereich und Größe

Das Plangebiet 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt An-
klam befindet sich westlich vom Ort Stretense. Der Ort Stretense ist ein Ortsteil der Hansestadt
Anklam und liegt im Osten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, im Landkreis Vorpommern-
Greifswald.

Im Norden, Osten, Süden und Westen wird der räumliche Geltungsbereich durch landwirtschaft-
lich genutzte Flächen begrenzt. Im Südöstlichen Bereich grenzt ein landwirtschaftlicher Betrieb
an.

Der räumliche Geltungsbereich der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes
der Hansestadt Anklam umfasst folgende Flurstücke:

Gemarkung Stretense
Flur 5
Flurstücke 2, 3, 9 und 6 (tw.)

Das Plangebiet des Bebauungsplanes 3-2022 „Solarpark Stretense“ der Hansestadt Anklam
umfasst insgesamt eine Fläche von 460.384 m² (46,0384 ha). Der räumliche Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 3-2022 ist identisch mit dem Ergänzungsbereich der 3. Ergänzung
des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam.

4 Planinhalte

4.1 Nutzungen
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Die im wirksamen Teilflächennutzungsplan der Hansestadt Anklam dargestellten Nutzungen der
Flächen bleiben bis auf den angegebenen Geltungsbereich des Ergänzungsbereiches der 3.
Ergänzung des Teilflächennutzungsplanes bestehen.

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes, in dem die Art der Bodennutzung geändert
wird, ist sowohl im Übersichtsplan als auch in der Planzeichnung ausgewiesen.

Ziel ist es, den Bereich innerhalb des Gemeindegebietes, für die sich eine andere Entwicklung in
der Art der Flächennutzung ergeben hat, an die geänderten Nutzungsbedürfnisse anzupassen.
Die vorhandenen Bodennutzungen werden in Übereinstimmung mit dem gemeindlichen Entwick-
lungsziel gebracht. In dem genannten Teilgebiet ist deshalb die Art der Darstellung der Flächen-
nutzung zu ergänzen.

Es ist beabsichtigt westlich der Ortslage Stretense, nördlich und südlich der Verbindungsstraße
zwischen Stretense und Alt-Teterin eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten.

Der Plangeltungsbereich umfasst Acker- und Weideflächen und wird derzeit landwirtschaftlich
genutzt.

Der Plangeltungsbereich für die Errichtung der Photovoltaikfreiflächenanlage umfasst circa 45
ha. Für die Realisierung des Vorhabens werden circa 34 ha in Anspruch genommen. Dort sol-
len 2 Photovoltaikfelder entstehen.

Mit der Nutzung der Grundstücksfläche als Photovoltaik-Freiflächenanlage werden auch alle mit
dieser Nutzung erforderlichen baulichen Anlagen wie insbesondere Mess-, Schalt- und Trans-
formatorenanlagen, Zuleitungen u. a. errichtet.

Durch die 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam wird
die städtebauliche Entwicklung innerhalb des Gemeindegebietes mit der geplanten Art der Flä-
chennutzung in Übereinstimmung gebracht.

4.2 Planungskonzept

In der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam wird der
Ergänzungsbereich dargestellt und gekennzeichnet.

Die Darstellungen der weiteren Flächennutzungen und die Angaben des wirksamen Teilflä-
chennutzungsplanes sind weiterhin gültig und bleiben von der 3. Ergänzung des Teilflächennut-
zungsplanes unberührt.

Der Umgriff des Ergänzungsbereiches umfasst den räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 3-2022 „Solarpark Stretense“ der Hansestadt Anklam.

Da der räumliche Geltungsbereich der 3. Ergänzung des Teilflächennutzungsplanes nicht ent-
halten wird, wird eine Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt
Anklam vorgenommen.

Im Ergänzungsbereich wird entsprechend den vorgesehenen Nutzungen neu ein sonstiges
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ gemäß § 11 Baunut-
zungsverordnung und als Fläche für die Landwirtschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB festge-
setzt.

Der Einsatz regenerativer Energien leistet einen bedeutenden Beitrag zum Energieangebot in
der Region. Mit der Nutzung regenerativer Energien kann den Anforderungen des Klimaschut-
zes besser entsprochen werden.
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Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ nach §
11 Abs. 2 BauNVO dient der Gewinnung von elektrischer Energie aus Sonnenenergie.

Regenerative Energien stehen überall zur Verfügung und können in einem den jeweiligen Ver-
hältnissen angepassten Energiemix genutzt werden. Dieses ist ökologisch sinnvoll, sozial ver-
träglich und fördert die wirtschaftliche Flexibilität und Innovation.

Der Bundesrat hat für das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) im Jahr 2023 Änderungen be-
schlossen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben.

Die EEG Novelle 2023 hat positive Auswirkungen auf den Ausbau von Photovoltaikanlagen. Es
ist verankert, dass Photovoltaikanlagen ein „überragendes öffentliches Interesse“ zugesprochen
wird

Der Solarstrom wird dezentral erzeugt und gibt Sicherheit, da die Sonnenenergie überall und
unbegrenzt zur Verfügung steht. Auch indirekte und diffuse Sonnenstrahlen erzeugen Strom.
Die Sonnenenergie ist nachhaltig.

Nach der Inbetriebnahme einer Solaranlage ist kaum Wartung nötig. Die Solarmodule sind zu-
dem stabil und verschleißen nicht.

Solaranlagen haben eine lange Leistungsgarantie. Dank der modularen Technik sind Solaran-
lagen flexibel auf die Leistungsansprüche anzupassen. Der Strom wird dezentral erzeugt und
macht von konventionellen Kraftwerken unabhängig.

Die geplante Maßnahme der Errichtung eines Solarparks unterstützt die Entwicklung des ländli-
chen Raumes.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3-2022 soll erreicht werden die Ziele der EEG-
Novelle 2023 zu unterstützen und umzusetzen.

Die Vermeidung von Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes stehen dabei im Mit-
telpunkt des Vorhabens.

Mit der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam wer-
den die Durchsetzung der städtebaulichen Ordnung und die Schaffung von Voraussetzungen
für eine gezielte städtebauliche Entwicklung in der westlichen Ortslage von Stretense gewähr-
leistet.

Die Art der baulichen Nutzung wird im Ergänzungsbereich der 3. Ergänzung des wirksamen
Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt Anklam den vorhandenen Bedarfsansprüchen an-
gepasst.

Eine Untersuchung der Umweltbelange erfolgt in der Scopingunterlage (Teil 2 der Begründung).

4.3 Flächenbilanz

Im Rahmen der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der der Hansestadt
Anklam wird die folgende Änderung in der Art der Flächennutzung vorgenommen:

Der räumliche Geltungsbereich der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes
der Hansestadt Anklam beträgt 460.384 m² (46,0384 ha).
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Der Großteil des Plangeltungsbereiches wird neu als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ gemäß § 11 Baunutzungsverordnung ausgewiesen.

Art der Flächennutzung
vorhandene

Flächennutzung in m²
geplante

Flächennutzung in m²

sonstiges Sondergebiet
Photovoltaik-
Freiflächenanlage

--- 397.645

Straßenverkehrsfläche 3.657 3.657

Flächen für die Landwirt-
schaft 446.567 48.922

Umgrenzung von Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Land-
schaft

9.017 9.017

4.4 Sonstige Angaben

Im Rahmen der 3. Ergänzung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes der Hansestadt An-
klam werden planrelevante Belange untersucht und zu gegebener Zeit in die Begründung auf-
genommen.
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